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BüLnntinachung zur Einschränkung dos FleifA-
und Setwcrvrauchs.

Vom 28. Oktober 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des 8 3 - es

Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats
zu iv-irtfchaftlichen Matznahmen usw. vom 4. Lug.
1914 (Reichsgefetzbl. S . 327 ) folgende Verordnung
erlassen:

_ § 1,
DrenStagS und Freitags dürfen Fleisch, Fleisch-

ioaren und Speiseni, die ganz oder teilweise aus
Fleisch bestehen, nicht gewerbsmäßig an Ver¬
braucher verabfolgt werden . Dies gilt nicht für
die Lieferung unmittelbar an die Heeresverwal¬
tungen und an die Marineverwaltung.

8 2.
In Gastwirtschaften , Schank- und Speisewird-

tchaflen soivie in Vereins - und Erfrischnngsräumen
dürfen

1. Montags und Donnerstags Fleisch, Wild,
Geflügel , Fisch und sonstige Speisen , die mit
Fett oder Speck gebraten , gebacken oder ge¬
schmort sind, sowie zerlassenes Fett und

2. Sonnabends Schweinefleisch
nicht verabfolgt werden.

Gestattet bleibt die Verabfolgung des nach Nr . 1
oder 2 verbotenen Fleisches als Auffchnitt auf
Brot . ,

8 3. j
Ms Fleisch im Sinne dieser Verordnung gilt

Rind - , Kalb-, Schaf- , Schweinefleisch sowie Fleisch
von Geflügel und Wild aller Art . Als Fleisch¬
waren gelten Fleischkonserven, Würste aller Art
und Speck. Ms Fett gilt Butter und Butter-
tchmalz, Oel , Kunstspeisesette aller Art , Rinder - ,
Schaf- und Schweinefett.

§ 4- '
Dre Beamten der Polizei und die von der

Polizei beauftragten Sachverständigen sind befugt,
in die Geschäftsräume der dieser Verordnung
unterliegenden Personen , insbesondere in die
Räume , in denen Fleisch, Fleischwaren und Fett
gelagert , zubereitet , feilgehalten oder verabfolgt
werden , jederzeit einzutreten , daselbst 'Besichtig¬
ungen vorzunehmen , Geschäftsaufzeichnungen ein¬
zusehen, auch nach ihrer Auswahl Proben zum
Zwecke der Untersuchung gegen Empfangsbestätig-
ung zu entnehmen.

Die Unternehmer sowie die von ihnen bestellten
Betriebsleiter und Aufsichtspersonen sind ver¬
pflichtet. den Beamten der Polizei und den Sach¬
verständigen Auskunft über das Verfahren bei
Herstellung ihrer Erzeugnissex über die zur Ver¬
arbeitung gelangenden Stoffe und deren Herkunft
sowie über Art und Umfang des Absatzes
zu erteilen.

~ § 5-
Die Sachverständigen sind, vorbehaltlich der

dienstlichen Berichterstattung und der Anzeige von
Gesetzwidrigkeiten, verpflichtet , über die Einrich¬
tungen und Geschäftsverhältnisse , welche durch die
Aussicht zu ihrer Kenntnis kommen. Verschwiegen¬
st zu beobachten und sich der Mitteilung und
Verwertung der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse
zu enthalten . Sie sind hierauf zu vereidigen.

5 6-
-Stc Unternehmer haben einen Abdruck dieser

Verordnung in ihren Verkaufs - und Betriebs-
raumen auszuhängen.

8 7.
Mit Geldstrafe bis zu einsauseudsünihundert

Mark oder mft Gefängnis vis zu drei Monaten
wird bestraft:

1. iver den Vorschriften des § 1 oder des 8 ^
zrnviderhandelt:

2.  wer den Vorschriften des 8 5 zuwider Ver¬
schwiegenheit nicht beobachtet oder der Mit¬
teilung von Gesckchfts- oder Betriebsgeheim¬
nissen sich nicht enthält:

3. wer den iift § 6 vorgeschriebenen Aushang
unterlässt:

4. wer den nach 8 10 erlassenen Ausführungs-
Vorschriften zuwiderhandelt.

In dem Falle der Nr . 2 tritt die Verfolgung
nur aus Antrag des Unternehmers ein.

_ § 8 .
j £ ie zuständige Behörde kann Gastwirtschaften.

Schank- und Speisewirtschasten , Vereins - und Er-
ftuchungsräume schließen, deren Unternehmer oder
Betriebsleiter sich in Befolgung der Pflichten un¬
zuverlässig zeigen , die ihnen durch diese Verord¬
nung oder die dazu erlassenen Ausführungsbestim
mungen auferlegt sinv. Das gleiche gilt für
sonstige Geschäfte in denen Fleisch, Fleischwaren
und Spersenf. die ganz oder teilweise aus Fleisch
bestehen, feilgehalten werden.

Gegen die Verfügung ist Beschwerde zulässig.
Ueber dre Beschwerde entscheidet die höhere Ver¬
waltungsbehörde endgülttg . Die Beschwerde be-
ivirkt keinen Ausschub.

8 9.
Die Vorschriften dieser Verordnung finden auch

aus Verbrauchervereinigungen Einwendung.
8 10.

Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestim¬
mungen zur Ausführung dieser Verordnung . Sie
bestimmen, wer als zuständige Behörde und als
höhere Verwaltungsbehörde im Sinne dieser Ver¬
ordnung anzusehen ist.

Die Landeszentralbehärden oder die von ihnen
bezeichneten Behörden sind befugt , an Stelle der
in den 88 1 und 2 bezeichneten Tage andere tzu
bestimmen sowie Ausnahmen von den Vorschriften
iin den .§ § 1 bis 3 zu gestatten.

8 11.
Diese Verordnung tritt mit dem 1. November

1915 in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den
Zertpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin , den 28. Oktober 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.

Bekanntmachung,
betreffend Beschlagnahme und nachmeld2

ung von Kupfer in Sertigfabrikaten.
Auf Ersuchen des Kriegsmmisteriums wird nach¬

stehende Verordnung aus Grund des Gesetzes über
den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851, de«
Baverischen Gesetzes über den Kriegszustand vom
5.  November 1915 in Verbindung mit der Aller-
höchsten Verordnung vom 31 . Juli 1914 , der
Bekanntmachung über Borratserhebungen vom
2. 1915 *) und der Erweiterung der

*) Wer vorsätzlich die' Auskunft, zu der er auf Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist. nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder wiffenUüh unrichtige oder unvollständigeAngaben
macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Matt bestraft, auch können
VorrSte, di« verschwiegenfind, im Urteil fiir dem Staate
verfallen erklätt werden. Wer fahrläffig die Auskunft, zu
der er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht
m der gesetzten Frist erteilt oder unrichtige oder unvollständige
Angaben macht, wird mit Geldstrafe bi, zu dreitausend
Mark oder im Unvermögensfalle mit Gefängnis bi, zu sechs
Monaten bestraft.

Bekanntmachung über Vorratserhebungen vom
«iwkember 1915 und der Bekanntmachung

ub« , die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom
i ^ ?ni / "1 >̂ ) hiermit zur allgemeinen Kennt-ms gebracht.

8 1.
Jiftfafttretm der Verordnung..

Die Verordnung tritt mit ihrer Bekanntmachung
ain 2. November 1915 in Kraft ^

> § 2.
»on der Verordnung betroffene Gegenstände.
L. ™norben  l uf  Arund der Verfügung M . 1/7 . 15.
•n. Jt U. meldepflichtigen Gegenständen ans Kupfer
werden folgende beschlagnahmt ***) :

l . alle verlegten Freileitungen in Starkstrom-
anlagen einschließlich Fahrleitungen elektri-
scher Bahnen und fteiliegender Schien m-
verbrnder;

2- Kabel und Leitungen in Starkstromanlage«
ernschließlich Sammelschienen und Anschluß-
Leitungen vQN SchQttLnlügen,

a ) oberirdisch verlegt , von mehr als 50
Luadratmillimeter Querschnitt des ein-
zelnen Leiters,

b) überirdisch verlegt , von mehr als 95
Quadratmillimeter Querschnitt des ein-
zelnen Leiters:

3» alle kupfernen Feuerbuchsen:
4. alle ganz oder teilweise aus Kupfer be-

stehenden Destillations -, Extraktionsapparate
und Kühlvorrichtungen;

5. alle ganz oder teilweise aus Kupfer be¬
stehenden Braukessel:

6. kupferne Röhren von und über 10 Millimeter
autzerem Durchmesser. soweit sie nicht schon
nach der Verfügung ,M . 1. 4, 15. K. R- A
beschlagnahmt sind;

7. alle  Wasch - und Zentrifugentrommeln ansZrupser.

Don bkr Verordnnng ^betroffene Personen usw,
> Von diZer Verordnung werden bettoffen-
- a) , -J e Perionen , Kommunen , öffentlich-recht-
I fu*6" «.Körperschaften und Verbände , welche

GegenstaEe der rm 8 2 aufgeführten Art
in  Gewahrsam haben, oder für welche sich

MbVr ^ Fenstande unter Zollaufsicht befinden:
> b) alle  Empfänger solcher Gegenstände nach

Empfang  derselben , falls die Gegen-
stande sich am Tage der Beschlagnahme auf

! dem Vepand befinden und nicht bei einer
! der unter a bezeichneten Personen usw. in

Gewahriam oder unter Zollaufsicht gehaltenwerden.
8 4.

_ . BesMagnuhme.
!. ,. ..Dle von der Verfügung betroffenen Gegen.-

stände (§ 2) smd beschlagnahmt.
> ^ Fblchlagnahme bat folgende Wirkung:

a) ^ ^ttchästlichenBerfügungew , also auch
Verkaufe selbst wenn sie der Ausführung von
Kriegstteferungen dienen sotten, sind verboten

i und nichtig Dm rechtsgeschäftlichen Ver-
! fugungen stehen Verfügungen gleich, die im

! *' ) # ' 1 Gefängn ^ bis zu einem Jahre oder mit Gelo¬
stes - bis zu zehntausend Mark wird, sofern nicht nach all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafm verwirkt find, bestraft.

1. « -r unbefugt -inen beschlagnahmten Gegenstand bei»
jelteschafft, beschädigt oder zerstört, verwendet, »er-
kauft oder kaust oder ein anderes Beräußerunas - oder
Erwerbsgefchäft pbtzr ihn abschließt;

2. « er der Beipflichtung, die beschlagnahmten Gegen¬
stände zu verwahren und pfleglich ,« behandeln, zu-
widerhandelt;

3. wer den erlassenen « usführungsbestimmungen
«idrhandttt

***) Gegenstänoe, die kein Kupfer, sondern nur Messing
und andere « upferlegierunge» enthalten, werden von her
Perordnung nicht betroffen



Wege der AtmrngSvoüSrerkuug »der Arrrtz-
vvllziehrmg erfolge» .

Zulässig ist der Verkauf ausMeeßlech an
die Metall -Mobilnmchungsstelle . Es w« d
anheimgestellt , Angebote an deren Adresse,
Berlin W. 9, Potsdamer Straße 10/11,
einzureichen. Zulässig sind ferner rechts¬
geschäftliche Verfügungen , die auf Aüord-
nung oder mit Zustimmung der Metaft-
Mobilmachungsstelle erfolgen.

d) Jede Verwendung der beschlagnahmten
Gegenstände, durch welche das darin enthal¬
tene Kuchfer der Beschlagnahme entzogen
witt », ist verboten.

<-) Die von dieser Verordnung bctroNencn
Personen usw. sind verpflichtet , der Metall-
Mobilmachungsitclle und deren Beauftragten
über die beschlagnahmten Gegenstände >edc
gewünschte Auskunft zu erteilen und ihnen
den Zutritt zu den Bctriebsräumen zu ge¬
statten.

Die Vorschrift des 8 5 der Bekanntmachung
M . 1/7. 15. K. R - A. vom 20. Julr 1915
wird bezüglich der in 8 2 der vorliegenden Ver¬
ordnung bezeichneten Gegenstände aufgehoben.

8 5.
Nachmcldimg.

Alle Personen usw-, welche die durch die Ver¬
fügung M . 1/7 . 15. K. R - A-, betr . „ Bestands¬
meldung und Verwertung von Kupfer in Fcrtig-
fabrikaten" vorgeschriebeneMeldung versäumt haben
sollten , in welcher auch die durch 8 2 der ^ vor¬
liegenden Verordnung beschlagnahmten Gegenstände
zu melden waren , haben bis spätestens 50. No¬
vember 1915 nachträglich Meldung an die Metall-
Mobilmachungsstelle der Kriegs -Rohstosf --Abteilung
des König!. Preuß . Kriegsministeriums in Ber¬
lin W 9, Potsdamer Straße 1011 , zu erstatten.
Für alle Nachmeldungen ist der Bestand zur Zeit
des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung
maßgebend. Ter Meldeschein für Kupfer in Fer¬
tigfabrikaten ist durch die Metall -Mobilmachungs¬
stelle erhältlich und ist bis zum obengenannten
Zeitpunkte ordnungsmäßig ausgefüllt an die Me-
tall -Mobilmachungsstekle , Berlin W 9, Potsdamer
Straße 1011 einzusenden.

8 6. . .
Die Metall -Mobilmachungsstelle des Konrglrch

Preußischen Kriegsministeriums hat das Recht, die
Beschlagnahme auch aut solche ganz oder teilweise
aus Kupfer bestehenden Fcrtigfabrikatc auSzu-
dehncn, die nicht im 8 2 aufgeführt sind.

Frankfurt (Main ), 2. November 1915.
Stellv . Generalkommando 18. Armeekorps.

Mainz , den 2. November 1915.
Das Gouvernement der Festung Mainz.

eingebürgert und ist deshalb auch so bekannt/
daß es einer besondere» Beschreibung nicht bedarf.
Eine solche ist übrigens im Regierungsblatt von'
1884 Seite 46 zu finden«. und sind die Abbildungen
des Schädlings in fast sämtlichen Bürgermeisterei-
lokalen vorhanden . ' .

Mit der energischen Bekämpfung der Blutlaus
ist schon fetzt zu beginnen und zwar müssen baldigst
alle Wunden an den Bäumen , welche von der
Bluttaus befallen waren und an dem iveißen,
wolligen Flaum zu erkennen sind , mit Seifen¬
wasser, Sodalösung , Gaswasser oder Lauge gründ¬
lich ausgebürstet oder ausgepinselt werden . Noch
bessere Dienste tut ein vollständiges Abbürsten
der gesamten Rinde.

In dem ich mir Vorbehalte, auf die weiteren
Bekämpfungsmaßregeln später zurückzukommeu,
veranlasse ich die Herren Bürgermeister , vor¬
stehende Anordnung durch ortsübliche Bekannt¬
machung, in Gemeindeversammlungen und auf ,edc
sonst geeignet erscheinende Art wiederholt und ein¬
dringlich den Obstbaumbesitzern zur Kenntnis zu
bringen und sie zur sorgfältigsten Befolgung an-
zuhflten . Zugleich ist mit Gemeinderat und Feld¬
gericht zu beraten , in welcher Weife die Aus¬
führung kontrolliett und seitens der Gemeind«
unterstützt werden kann.

Rüdesheim , den 28. Oktober 1915.
Der Königliche Landrat.

logncr.

Nachtrag
ku  den Bekanntmachungen , betreffend Betchlag-
nähme , Meldepflicht und Ablieferung von fertigen,
gebrauchten und ungebrauchten GegenRSnden aus
Kupfer , rileffing und Reinnidtei Itr. M. 325/7 , 15

K. R. A. und nr . M 325e/7 . 15 K. R. A.
1. Die Einleitung erhält folgende Fassung:

Nachstehende Verordnung wird auf Grund des
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4.
Juni 1851, des bayrischen Gesetzes über den
Kriegszustand vom 5. November 1912 in Ver¬
bindung mit der Allerhöchsten Verordnung vom
31. Juli 1914, der Bekanntmachungen über Vor-
ratserhebungen vom 2. Februar 1915 und zur
Erweiterung der Bekanntmachung über Vorrats¬
erhebungen vom 3. September 1915 und der
Bekanntmachung über die Sicherstellung von
Kriegsbedarf vom 24 . Juni 1915 hiermit zur
allgemeinen Kenntnis gebracht.
2. Der 8 12 enthält folgende Fassung:

Strafbestimmungen.
Wer vorsätzlich die Bestandsmeldung auf dem

.vorgeschriebenen Vordruck nicht in der gesehen
Frist einreicht oder wissentlich unrichtige oder un¬
vollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Geldsttafe bis 8u
zehntausend Mark besttast : auch können Vorräte
die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staat
verfallen erklärt werden . Wer fahrlässig die
Auskunft , zu der er auf Grund dieser Verordnung
verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist er¬
teilt oder unrichtige oder unvollständige Angaben
macht, ivird mit Geldsttafe bis zu dreitausend
Mark oder im Unvermögenssalle mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten bestraft.

Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit
Geldsttafe bis zu zehntausend Mark wird , sofern
nicht nach allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
verwirkt sind, bestraft : t

1. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegen¬
stand beiseite schafft, beschädigt oder zerstört,
verwendet , verkauft oder kauft oder ein ande¬
res Veräußerungs - oder Erwerbsgeschäst über
ihn abschließt:

2. wer der Verpflichtung , die beschlagnahmten
Gegenstände zu verwahren und pfleglich zu
behandeln , zuwiderhandelt;

3. wer den erlassenen AuSführungsbesftmmnngeii
zuwiderhandelt.

Mainz , den 23, Oktober 1915.
Der Gouverneur der Festung Aftrinz.

Fraiflfurt (Morn ), den 29. Oktober 1915.
- Stel 'v. Grnerallvuimanüo 18. Armeekorps.

Vermischte Nachrichte«.
G NÜdeShei« . 3. Nov. Auf die im amt¬

lichen Teil abgedruckte Bekanntmachung betr. Be¬
schlagnahme undNachmeldung vonKup
fer in Fertigfabrikatrn  machen wir auch an
dieser Stelle aufmerksam. Ebenso weifen wir aus
die vom Reichskanzler erlassene Bekanntmachung
betr. Einschränkung des Fleisch - u. Fett-
verbrauchs,  abgedruckt in vorliegender Nummer
dS. Bl., hin.

x MdeShki« , 3. Nov. sBerkehr mit Kriegs¬
gefangenen.) DaS Stellvertretende Generalkom¬
mando des 18. Armeekorps erinnert daran, daß
gemäß Verordnung vom 25. November 1914,
Hin Nr. 44110/3575, das Zustecken von Cßwaren
oder anderen Sachen, sowie daS unbefugte Ver¬
kaufen, Vertauschen oder Verschenken von Sachen,
an Kriegsgefangene mit Gefängnis bis zu einem
Jahre bestraft wird. Hierzu gehört auch das Zu¬
stecken von Geld. Ebenso ist eS aus militärischen
Gründen Unbefugten verboten, fich mit Kriegsge¬
fangenen zu unterhalten, ganz abgesehen davon,
daß die Kriegsgefangenenunnötig von der Arbeit
abgelenkt werden.

CD  Rüdesheim , 28. Oft . Der Kreisausschuß
des Rheingaukreises hat die Unterstützungen für
die Familien der zum Heeresdienste einberusenen
Mannschaften für die Zeit vom 1. November bis
einschließlich April allgemein erhöht und zwar
für die Ehefrauen auf 18 Mark und für die
anderen Berechtigten (Kinder , Eltern , Geschwister
usw.) auf 9 Mark monatlich . Daneben gewährt
der Kreis in den geeigneten Fällen noch Zusatz¬
unterstützungen , die je nach der Lage der Verhält¬
nisse besonders festgesetzt werden . Auch eine Reihe
von Gemeinden des Rheingaukreises beteiligt sich
durch Barunterstützungen oder Lieferung von
Lebensmitteln »sw. an der Unterstützung der Fa¬
milien.

rin grauenhafter Feuer und vorübergehendes Bor»
dringen der feindlichen, an Zahl übermächtigem
Truppen. Der tapferen Mannschaft wurde, nach»
dem der Feind zurückgeworfen, die Auszeichnung,
unter Worten lodender Anerkennung ihres Helden¬
muts durch den Kommandeur persönlich überreicht.

G MdeShei« . 3. Rov. Laut Bekanntmach¬
ung läßt die Stadt am Donnerstag, den 4. dS.
MtS.. durch die Fischhandlung Baus Hierselbst
Kieler Roheßbücklinge in ausgesucht großer Ware
daS Stück zu 16 Pfg. verkaufen.

HK. Aufnahme des Zuckerbestandes.
Gemäß der Berfügung des Reichskanzlers ist die
Aufnahme für die Bestände von BerbrauchSzucker
am 1. November zu wiederholen. Die Anzeige¬
pflicht erstreckt sich nicht auf Mengen unter 50-
Doppelzentnern. Die Anzeigen an die Zentral-
EinkaufS-Gefellfchaft sind dis zum 10. November
abzufenden. Anmeldeformularefind bei der Han¬
delskammer Wiesbaden. Adelheidstrabe 23. zu er¬
halten.
Sorlreirung aer Vermischten irschrichten,

im « veilen Statt._

Bekanntmachung.
Betrifft : Bekämpfung der Blutlaus.

Der sehr gefährliche Feind unserer Apfelbäume,
die Blutlaus , hat sich bei uns nur zu stark'

— RüdkSheim, 3. Nov. Konzert zum
Besten der Kriegsblinden.  Das seinerzeit
angekündigte, aber wieder verschobene Konzert des
hiesigen Vaterländischen FrauenvereinS zu Gunsten
der erblindeten Krieger wird nun am 14. Novbr.
vorauSfichlich in der „Rheinhalle" stattfinden.
Sehr verdienstvolle, berühmte auswärtige Künstler
hoben fich zur Mitwirkung bereit erklärt und aus
den hier noch weilenden Sangesfreunden und
stimmbegabten Kanonieren des hier liegenden
Teiles deS3. Fußartillerie-RegimentS hat sich ein
Chor gebildet, der durch Vortrag verschiedener
patriotischer und Heimatlieder daS Konzert ver¬
schönern hilft. Auch die Mitwirkung eines Doppel-
quartettS ist zngefagt, fodaß für die Besucher
mannigfaltiger, musikalischer Genuß in Aussicht
steht. Aus diesem Grunde und deS guten Zweckes
wegen darf wohl jetzt schon auf einen vollbesetzten
Saal gehofft werden.

x RüdeSheim, 1. Nov. Wie uns jetzt be¬
stätigt wird, hat der Richtkanonier Georg Falken-
mayer von hier, der sich auf dem westlichen
Kriegsschauplatz bei den letzten schweren Kämpfen
durch besondere Tapferkeit und Ausdauer auS-
zeichnet hatte, das Eiserne Kreuz 2. Klaffe
erhalten. Er hatte mit seinen Kameraden,
eingedrnk der Worte unseres geliebten Kaisers-
bei den Geschützen„durchgehalten", unbeirrt durch

Neneße Drahtnachrichten.
WTB. Großes Hauptquartier , 1. November.

(Amtlich.) Westlicher Kriegsschauplatz:
In der Champagne schritten die Franzosen bei

Tahure mehrmals zum Gegenangriff. Sie wurden
abgewiesen Die von unseren Truppen am 30.
Oktober gestürmte Butte de Tahure ist fest in
unserer Hand geblieben. Die Zahl der in den
letzten Togen gemachten Gefangenen ist aus
31 Offiziere , 1277 Mann  gestiegen.

Bei Combres kam eS zu lebhaften Kämpfen mit
Nahkampfmitteln.

Leutnant Boelke hat am 30. Oktober südlich
von Tahure einen französischen Doppeldecker zum
Absturz gebracht und damit das sechste feindliche
Flugzeug außer Gefecht gesetzt; in der Gegend von
Belfort fanden mehrere für die deutschen Flieger
erfolgreiche Luftgefechte statt.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
HeereSgruppedesGeneralseldmarschallS

von Hindenburg.
Beiderseits der Eisenbahn Tuckum—Riga ge¬

wannen unsere Truppen im Angriff die allgemeine
Linie Raggasem—Kemmern(westlich von Schlok)

Jaunsem. Feindliche Gegenstöße wurden zurück¬
geschlagen.

Westlich und südöstlich von -Dünaburg wurden
starke russische Angriffe abgewiesen. Zwischen dem
Swenten- und Jlsen-See war der Kampf beson¬
ders heftig. Er dauert dort an einzelnen Stellen
noch an. Vereinzelte feindliche Vorstöße nördlich
des Dryswyaty- Sees scheiterten ebenfalls. Der
Gegner hatte große Verluste.

Bei Olai (südwestlich von Riga) wurde rin
russisches Flugzeug zur Landung gezwungen. Führer
und Beobachter sind gefangen genommen.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls

Prinzen Leopold von Bayern.
Oestlich von Baränowitschi wurde ein russischer

Nachtangriff nach Rahkampf abgeschlagen.
Heeresgruppe deS Generals v. Lin sin gen.

Die Lage ist im allgemeinen unverändert. Ein
feindlicher Gegenstoß nördlich von Komarow hatte
keinen Erfolg.

Deutsche Truppen der Armee des Generals
von Bothmer wurden bei Siemihowce(an der
Strypa nördlich von Burkanow) angegriffen und
stehen dort noch im Kampf.

Balkankriegsschauplatz.
In Fortsetzung deS Angriffs wurden die Höhen

südlich von Grn. Mflanovac in Besitz genommen.
In Richtung auf Kragujevac ist derFeind über den
Petrovackar- und Lepenica-Abschnitt zurückgeworfen;
Kragujevac ist in deutscherHand.  Oestli»
der Morava ist gegen zähen Widerstand der Serben
der Trivunovo-Berg genommen. Es wurden einige
hundert Gefangene gemacht.

Die Armee des Generals Bojadjeff war ain
30. Oktober unter Nachhutkämpfen dem Feinde
bi» in die allgemeine Linienhöhe von Flanimc»
(südwestlich von Zaicau) —Slatin (nordwestluv
von Knjazevac) östlich von Svrljie westlich von
Bela—Palanka östlich von Blasotince gefolgt.
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Erbeutet:,fangen:
i btt Heeresgruppe
„alfeldmarschall von Hindenburg:
jjiexe 40 Mafchinen-Gewehre.

z Mann
i der Heeresgruppe
„alfeldmarschall Prinz Lespold

von Bayern:
jjfijittt 2 Mafchinen-Gewehre.
iWonn
jder Heeresgruppe

General von Linfingen:
^jkre, 21 Mafchinen-Gewehre.
IMann
ij der Heeresgruppe

Ae neral Graf von Bothmer:
^j„e. 1 Mafchinen-Gewehr.
!Mann
f der Heeresgruppe
»eralfeldmarfchall von Mackensen:
Offiziere, 23 Geschütze*)
17 Mann 16 Mafchinen -Gewehre.

«tm: 244 Offiziere,
40 949 Mann.

23 Geschütze.
80 Mafchinen-Gewehre.

mrrtuns ,«m *). abgesehen twn einer großen Zahl
imdener Geschütze allerer Fertigung.

Oberste Heeresleitung.
1B Grotze»Hauptquartier, 2. Nov. (Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz,

bgefehen von harten feindlichen Feaerüderfällen
Lutte de Tahure und lebhaften Artilleriekämpfen
der Front zwischen Maas und Mosel ist

li von Bedeutung zu berichten.
Oestlicher Kriegsschauplatz.

ireSgruppedeSGeneralfeldmarschallS
von Hindenburg.

Mich der Bahn Tuckum—Riga hat unser
,iiff beiderseits der Aa weitere Fortschritte ge-

Ar Dünaburg wurde auch gestern heftig ge-
Mehrfache starke russische Angriffe wurden

itig abgewiesen. Dir Kümpfe zwischen Swenten
iJsseusee find, noch im Gange. / I
Liber' 500 Gefangen«  fielen m un,ere

wiSgruppe deS Generalfe .ldmarschallS
Hrinzrn Leopold von Bayern.
Ws neues.
ueSgruPpe drSGeueralS V. Linsrngen.
kie Ruffen versuchten unser Vorgehen westlich

Lhartorysk durch Gegenangriff auf breiter
it in dichten Mafien zum Stehen zu bringen,
find unter schwersten Verlusten zurückgeworfen,

fc Angriff ist wieder fortgesetzt.
Lei Siemikowce war eS den Ruffen voritber-
mb gelungen, in die Stellung der Truppen
Trafen Bothmer einzudringen. Durch Gegen-
] gewannen wir unsere Gräben zurück und
imtn über 600 Ruffen gefangen . Der
! Siemikowce  selbst ist nach erbitterten
hstümpfen heute Morgen zum grüßten Teil
'der erstürmt,  wobei weitere 2000 Ge-
»gene  gemacht wnrden.

Balkan - KriegSschauplatz.
östlich und nordöstlich von Cacak ist der AuS-
lt aus dem Berglande südlich Grn. Wilanovac
das Tal der westlichen Morava erzwungen,

lcak ist besetzt.  Die Höhen südlich von
igujevac sind genommen. Beiderseits der Morava
die allgemeine Linie Bagrdan—Despotovac

Dritten.
Die Armee deS Generals Bojadjeff hatte am
Oktober die Bezdan-Höhe westlich von Slatina

der Straße Knjazevac- -Soko- Banja und die
he beiderseits der Turija östlich von Sorlaig
Besitz genommen. Im Nisava-Tal wurde

^westlich von Bela—Palanka Vrandol über-
'fiten.

Oberste Heeresleitung.
DB «ratz,» Hauptquartier. 3. November,
ich.) Westlicher Kriegsschauplatz:

eine wesentlichen Ereigniffe. Am Souchezbach
ddstlich des gleichnamigen Ortes) wurde ein
'schobenes, der Umfaffung auSgesetzteS Graben-

von etwa 100 Meter heute Nacht plan-
\  geräumt .... .
efilich von Peronne mußte rm rnglrscheS
i'Ug im Feuer unserer Infanterie landenj; der
" (Offizier) ist gefangen genommen. ,

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls j

von Hindenburg.
Vor Dünaburg setzten die Ruffen ihre Angriffe

fort. Bei Jlluxt und Berbornica wurden sie ab- ,
gewiesen; viermal stürmten sie unter außergewöhn- !
lichen Verlusten vergebens gegen unsere Stellung
bei Gatenia. Zwischen Swenten und Jlsen-See
mußte unsere Linie zurückgebogen werden. i

ES gelang dort den Ruffeu. dar Dorf Niko-
lischki zu besetzen.
Heeresgruppe deSGeneralfeldmarschalls

Prinzen Leopold von Bayern.
Die Lage ist unverändert. j

HeereSgrupPedeS Generals v. Linsingen.
Am Oginski-Kanal wurde ein feindlicher Vor- :

stoß gegen die Schleuse von Osaritschi abgeschlagen.
Beiderseits der Straße Liffowo-Czatorysk sind die
Ruffen erneut zum weiteren Rückzug gezwungen;
5 Offiziere . 660 Mann  wurden gefangen
genommen, 3 Maschinengewehreerbeutet.

Bei der Truppe deS Generals Grafen von
Bothmer wird noch im nördlichen Teile von Sie-
mikowcr gekämpft.

Balkan - KriegSschauplatz:
Usice ist besetzt.  Die Straße Cacak-Kragu-

jevac ist überschritten. Beiderseits der Morava
leistet der Feind noch heftigen Widerstand. 6
Geschütze. 20 Geschützrohre. 12 Minen¬
werfer , mehrere tausend Gewehre.
Munition und Material erbeutet.

Die Armee de« Generals Bosadseff hat westlich
von Planinica beiderseits der Straße Cajecar-
Pararcin den Feind zurückgedrängt. 230 Ge¬
fangene  und 4 Geschütze  wurden erbeutet

Südwestlich von Knjazevac verfolgen die bul¬
garischen Truppen. Sie haben den Brückenkopf
von Svrnjir genommen. 200 Gefangene und
2 Maschinengewehre  fielen in unsere Hand.
Die im Nisava-Tal vorgegangenen Kräfte wichen
vor überlegenem Angriff aus. Der Bogovderg
(1154 Meter) östlich von Bela- Palanka ist be¬
hauptet.

Oberste Heeresleitung.
w Wen , 2. Noo . (Richtckmttich.) ' Amtlich wird

verlautbart : 2. November ( 915.
Ruftsis  che r Kr  i egs ' sManpl  a tz.

; Die »kämpfe an der Strvpa - Front  dauer¬
ten auch gestern den ganzen Tag .über' an . Der
Feind führte starke Kräfte zum Angriffe vor und
brach in tief gegliederten « turmkolonnen bei

i Sieniawa in unsere Stellung ein. Unsere Re¬
serven tvarfen ihn aber in raschem Gegenangriff
roirtier zurück, wobei er in erbitterten Ortskämpsen
große Verluste erlitt und 2000 Gefangene in
unserer Hand ließ . Fm Gebiete des unteren
Styr drängten wir die ' Russen weiter zurück.
Ein unter großem Wnuitiottsauftvand unternom¬
mener russischer Gegenangriff brach zusammen.

Italienischer Kriegsschauplatz.
Gestern wurde im Äörzischen wieder heftig ge¬

kämpft. Hierbei traten aus Seiten der Italiener
mehrere von der Tiroler und Kärntner <yront
herangebrachte Infanterie - Brigaden auf . Unter
Einsatz dieser Verstärkungen versucht der Feind,
um jeden Preis bei Görz einzubrechen. Die
gestrigen Angriffe richteten sie sowohl gegen den
Kürzer Brückenkopf selbst, als auch gegen J >ie
Räume von Plava und beiderseits des Monte « an
Michele. Unter schwereren Verlusten denn je
wurden die Italiener überall zurückgeschlagen. Aus
der Podgora -Höhc ist der Kamps um einzelne
Grabenstücke noch im Gange.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
An der montenegrinischen Grenze gingen unsere

Streitkräste an zahlreichen stellen zum Anglist
über Wir eroberten die Grenz -Höhcn Troglav
und Orlovac südöstlich von Avtovac und die be¬
herrschende Höhenstellung aus dem Barbar iwrd-
östlich von Bileca . In der von uns erkämpften
Linie südöstlich von Viscgrad wiesen ivir inontch
negrinische Gegenstöße ab. Die Armee des Gene¬
rals der Infanterie von Köveß gewann den Raum
nördlich von Pocega und überschritt die Linie
Caeak—Kragujevac . Die Armee des Generals von
Gallwitz steht auf den Höhen östlich von Kragu-
jevac und nördlich von Jagodina im Kamps.

Der Stellv , des Chefs des Generalstabes:
, v. Höfer,  Feldmarschalleutnant.

w Lyon, 1. Nov . (Richtamtl .) „Progres met-
det aus Athen : Die Frage der Haltung Ru¬
mäniens weckt sehr lebhaftes Interesse in amt¬

lichen Kreis« , und zieht die ernstliche Aufmerk¬
samkeit der griechischen Regierung und des griech¬
ischen Geueralswbes aus sich. Man crivartet
gespannt das Ergebnis des . Schrittes des Bier-
verbandes in Bukarest.

w Petersburg , 1. Nov . (Nielstamtl.) Der Kaiser
und der Thronfolger sind heute früh von der
Front des Feldheeres nach Zarskvje Sselo zurück-
,ekehrt. Die Kaiserin Alexandra Feodoroivna und
ihre Töchter sind ebenfalls von der Reise zurück,

w London. 1. Rov . zNichtamtl .) Lloyds mel¬
det : Der britisch« Dampfer „Toivard " ist ver¬
senkt nwrdeni die Besatzung ivurde gerettet.

Asyuiths angettrndigtc Rede,
w London, 2. Nov . (Richtamtl .) Unterhaus-

Ministerpräsident Asquith gab in dem gedrängt
vollen Hause, von warmem Beifall begrüßt , seine
mit Interesse erwarteten Erklärungen ab. Er
zagte : Er werde der Nation soweit als möglich
die gegenwärtige und die zu erwartende Lage
schildern. Die Nation sei heute ebenso entschlossen̂,
den Krieg bis zu einem erfolgreichen Abschluß
sortzusühren , wie man sa auch der Regierung
alle Wittel zur Erreichung dieses Zieles anver¬
traute . (Lebhafter Beifall ). Der Horizont sei
teilweise bewölkt gewesen, aber die Aussicht
habe sich gebessert.  Man braucht einen
g r e n z e n l o s e n B o r r a t an Mut.  Es gäbe
ein Koterie berufsmäßiger K l a g e w e \ b er . aber
das Volk als Ganzes ermangele nicht der Ergen-
schasten, die er oben erwähnt habe. Asquith
sprach roeiter von den bedeutenden militärischen
Errungensckiasten des Landes , das niemals den
Ehrgeiz besaß, ein ' Militärstaat zu sein.
Flotte habe riesige überseeische -Operatiouen aus-
geftihrt, mit eiueni Vertust an Mannschasten , der
bedeutend weniger als ein Zehntel Prozent aus¬
mache. Sie habe alle Meere von deutschen
Kriegs- und Handelsschissen gesäubert . Die deut¬
schen Taten zur See seien aus sporadische und stets
abnehmende Anstrengungen verstohlener llntersee-
boote reduziert worden . Die Lage an den Dar¬
danellen  werde von der Regierung aus das
sorgfältigste erwogen, nicht als isolierter Gegen-
itaild, sondern als Teil  einer größeren stra¬
tegischen Frage,  die durch die jüngste Ent¬
wickelung aus dem Bai kau ausgenwrfen wurde,.
Asquith wies daraus hin , daß alle schritte m i k
den Alliierten,  getan worden seien, „da wir" ,
sagte der Premierminister » „nicht einen Augenblick
unsere Verbündeten hinter ihrem Rücken ver-
schachern. Es bestanden gewichtige Gründe , bis
zum letzten 'Augenblick zu glauben , daß Grie-
che n l,a n d seine Vcrtragspslichten gegenüber Ser-
bien erfüllen würde . Veniselos  ersuchte am
21. September Frankreich und Großbritannien um
150 000 Mann , wobei abgemacht wurde, daß
Griechenland mobilisiere . Aber erst am 2. Oltober
stimmte Veniselos der Landung  britischer nnd
französischer Truppen unter formellem
Protest  zu . Am 4. Oktober erklärte Veni¬
selos. Griechenland müsse am Vertrag mit
Serbien fest halten.  Der König Kon¬
stantin ignorierte  diese Erklärung , und-
Veniselos dankte ab. Die neu « Regierung
proklamierte die Neutralität,  obwohl sie den
Wunsch ausdrückte, mit den Alliierten aus freund¬
schaftlichem Fuß zu stehen. Asquith teilte mit,
daß der Sollicftor General F . E. Smith infolge
der Abdankung Carsons Attorney General »verde.

Perantw . Schristleitung : I . L. M e tẑ Mdesheim.

Unsere Krieger
schreiben aus dem Felde um

wasserdichte Kleidung.
Die Firma» «im« & Schott , Bin *«« ,

unterhält großes Lager wafferdichter Westen,
Hosen, Regenhaut-Mäntel, sowie Stoffe zur An¬
fertigung nach Maß und versendet solche aus Wunsch
portofrei ins Feld._

Bestellungen
aus den

„Kheingaurr Anzeiger"
für den Monat Hlovör. werden angenommen
von unseren Boten, den Postanstalten. Briefträgern
und dem Verlag.

Der Verlag.



Bitte um Liebesgaben
für Ostpreußen!

Im Kampf « gsgsn äon Klhfoinä ist in der Nacht
auf den 28. vor . Mts unser hoffnungsvoller , braver
Sohn und Bruder , der Kriegsfreiwillige Einjährige

Unteroffizier Hlbßff OßüßF
im Wesfpreussischen Pionier-Regf. Nr. 23

in seinem kürzlich vollendeten 20. Lebensjahr für
Kaiser und Reich gefallen

Freudig und mutig hat er die schweren Pflichten
auf den Schlachtfeldern für sein teures Vaterland er¬
füllt , 6r starb als Held.

Büdesheim a. Eh., 3. November 1915.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:
Ad. Oetter und Frau
Heinrich Oetter, z. z. im Felde,

Alfred. Rudolf.
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Neu eröffnet

iissimü RHEIN -HOTEL ------------ >
BINGEN

nahe dem Bahnhof und den Landebrücken der Dampfschiffe.

Einem verehrt . Publikum von Bingen und Umgegend beehre
ich mich davon Kenntnis zu geben, dass ich das Rhein - Hotel
käuflich übernommen habe.

Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, den Wünschen
»ueiner werten Gäste nach jeder Richtung hin gerecht zu werden.

Für gute Küche und gute Weine, worunter feine Crcscenzen,
ist bestens gesorgt.

Indem ich auch das rheingauer Publikum zum Besuche
haß . einladc . empfehle ich mich

hochachtungsvoll
Ferdinand Höhn

früherer Pächter der städt . Festhalle in Landau /'. Pf. M
”Hinnniiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiniii)iiiiiniiHiiuiniiiiiiiminiiiiHiiiiiiiniiiiiimniiiiiiimiiuiimiiiiiiiiii

Weits-o.Wchiuuigsnchuieis Wkshem
Kirchstraße 10

Offene Stellen:
1 Küfer für Rüdesheim,
1 Elektromonteurfür Rüdesheim,
1 Maschinist für elektrischen Betrieb,
1 Köchin, privat,
1 Servierfräulein für Rüdesheim,
4 Hausmädchen,
1 Mädchen, das kochen kann.

Fekefo« 159

Die naturgemäß noch für lange Zeit ganz unfertigen Deti
nisse 6er durch den Krieg verwüsteten Teile von Ostpreußen
die Fortsetzung unserer bisherigen Hilfsarbeit.

Darum hat auch der Herr Ltaatskommillar für die
6er Kriegswohlfahrtspflege in Preußen uns die Erlaubnis eri
»zur Fortsetzung der Sammlungen zu Gunsten der in Berlin
Umgegend aufhältlichen , zur Zeit an der Rückkehr in die Heimat,
behinderten , sowie der dorthin zurückreisenden ottpreuttischen Fl#
linge."

Die Unterstützungen erfolgen bestimmungsgemäß nach Beuch
mit dem Herrn Flüchtlingskommissar in Königsberg i . Pr . un¬
beschränkt auf Unterhalt (Nahrung , Wohnung . Kleidung ) der
nicht zurückgekehrten Flüchtlinge , auf Reiseunterstützungen für die A,
kehrenden und Beihilfen zum ersten Unterhalt in der Heimat.

wenn heute das deutsche Volk dankerfüllten Herzens
aufschaut , der ihm eine ausgiebige Ernte beschert hat ; wenn er &
mit heißem Dank und voll Bewunderung seiner heldenhaften Sj
in Ost und West gedenkt , die gerade in diesen Tagen wieder |
furchtbarsten Ansturm der Feinde Trotz ‘ geboten haben , so w«
diese Gefühle in erneuter Opkerwilliakeit Kch betätigen mit
bisher auch bei unserer OftpreuhenhiTfe , so hoffen wir , nichtsagen!

Mit wärmstem Danke bestätigend , daß unsere Aufrufe seit ei«
Jahre in allen Teilen unseres Vaterlandes warme Herzen und ofj
Hände gefunden haben , bitten wir aufs neue um Liebesgaben.
Geldspenden werden von unserer Eeschäftsstelle in verlln M
UniverNtätsltrabe6, entgegengenommen. Gaben an Kleid,
Wäsche , Wollsachen , Betten usw., welche gerade für den Winters
notwendig gebraucht werden , bitten wir an die KleidergesMl
ltelle, Berlin, Beutkltrabe 14, am Spittelmarkt, zu schicken
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Oie Gesellschaft der freunde osrpreussisAerflüdniltii
Der Vorstand:

>. verfitzender : 2. Vorsitzender
Lehrer tzans Lumma , Schulrat u Kgl . Kreisschulinspti

Äerlin -Hermsdorf Vr . Korpjukn . IV 50,
B mdergerstraße . .

Kanfmann Domnouer , NW ., Holsteiner Ufer >z . Ka -fmarm kduard Kenkel, ®!
enb , Lichenallee 37 Rektor Ritter , Wilmersdorf , Hfalzburger Stri 25. Rechm»
rat Schenh , Baumfchulenwca , Löpeniker Landstraße Rechtsanwalt stil

Alte Schönhauser Straße , .

Hecvt
Kölnisches Wasser

von Johann Maria Marina

gegenüber dem Zülichsplatze in Köln
in Kistchen mit halben und ganzen Flaschen, empfehlen

Fischer & Uetz , Rüdeshem

Stell engesuche:
1 landwirtschaftlicher Arbeiter,
1 Stütze,
2 Hotelzimmermädchen,
1 evangel. Kindermädchen.
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Vorschuss- S»  Creditvmln in fieisendeim

eingetr. Genoffenfch. mit beschr. Haftpfl.
(gegr. 1862.)

>Vlnkeler candslrasre 59  Celeron 105.
Ausführung aller Bankgeschäfte für Mitglieder.

Annahme von Lparkattengeldern von ledermann;
tägliche Verzinsung zu 3 '/». 3 ' /« und 4 °/°, je nach Kündigung.

Annahme von Seldern aut fette Termine ; Verzinsung nach Vereinbarung.
Verzinsung von Suthaben in laufender Rechnung - u 3 '/, °/,,

provifionsfrei.
—- = Ausnahme als Mitglied jederzeit. = = = :

;iHrmiiiiiiiiiitif]iiHiiiiiiifimi!i!imiiiiiiiiuiiiuiiiit]iHiumiiiiiii!iiiiiiiiniiiiifiiiiiiiiiiiiiifiiiuimiiuiit
Heilinstitut für Beinkranke

Beingeschwüre , Beinflechten , Aderleiden , Plattfuss
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i Spezialarzt Dr . med . Franke
Schonende Behandlung ohne Bettruhe und ohne Operation.

| Mainz, Frauenlobstrasse 16, nur Montag und Donnerstag1—5
Kreuznach, Mainzerstrasse 26, nur Freitag Vorm. 8—11.
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Gesdiäftsftetle in Büdesheim: GeisenHeimer Straße Nr. 4.
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Raupenleim
sowie

Unterlagepapiere
empfiehlt

Jakob Oiles,
Rüdesheim, Grabenpraße 1.

Größeres Quantum
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abzugeben.
Zr. Zok Bröäer.

Kobfenz-Lützef, Gartenstri
Telefon 999.

:aarausfaU
K ^ pfsohuppen sind
»ciieitiungen , sobald sie aber

natürlich*,
vcrstKr_ , _ — _ . Tenauftreien . mahnen sie zu einer

H.iarpflege . Durch regelmäßige 4-
lich einmaliges Kopfwäschen

gung des Haarwuchses , Stärkung.
Kopfnevven, gegen vbtvNfM
Ergrauen und auch zur ^rle>cn,•
Wäsche behandle man ff«mäßig den Uaarboden

‘ Emulsion PJ*jJ
Prcbeflaache^

iruy(
M. 1,50. _

Emältlich in Apotheken , -
paxidmerle*und Friseur-Gcsd!̂ ^
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